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Wissen kompakt für ambulante und stationäre Pflegefachkräfte




 	
				
	
	Selbst-Test Medikamentenmanagement: Testen Sie Ihr Fachwissen 

	Frage 
	Antwort 

	1. Im stationären Bereich: Dürfen Bewohner ihre Medikamente selbst verwalten, wenn sie dies möchten? 
	Ja, das ist in Ordnung. Möchte ein Bewohner im Pflegeheim selbst seine Medikamente bestellen, verwalten und nach Plan einnehmen, kann ihm das niemand verbieten. Sie sind in diesem Fall erst einmal aus der Verantwortung heraus, sollten sich allerdings auf den Aspekt der Krankenbeobachtung konzentrieren. Darüber können Sie feststellen, ob der Bewohner die Medikamente nach Anordnung einnimmt und die Kompetenz hat, damit korrekt umzugehen. Ist dies nicht (mehr) der Fall, führen Sie ein Beratungsgespräch. 

	2. Im ambulanten Bereich: Können Sie Einfluss auf die Lagerung und den Umgang mit Medikamenten nehmen? 
	Ja, das können Sie. Stellen Sie bei Ihren Besuchen in der Häuslichkeit fest, dass z. B. Medikamente, die kühl gelagert werden müssen, im warmen Zimmer liegen, beraten Sie den Pflegekunden und/oder seine Angehörigen mit Ihrem Fachwissen. Sie können vor Ort zeigen, wie es besser geht und was bei den einzelnen Präparaten zu beachten ist. 

	3. Was ist unter dem Fifo-Prinzip zu verstehen und in welchem Bereich des Medikamenten-managements kommt es zum Einsatz? 
	Fifo steht für „first in, first out“. Das bedeutet, dass Medikamente, die zuerst geliefert werden (also „first in“ kommen), auch zuerst verbraucht werden (first wieder out gehen). Neu gelieferte Medikamente stellen Sie im Schrank immer nach hinten, denn dadurch wird sichergestellt, dass die älteste Packung immer weiter nach vorn rutscht und bald verbraucht wird. Das Fifo-Prinzip kommt deshalb bei der Lagerung von Medikamenten zum Einsatz. 

	4. Welcher Temperaturbereich verbirgt sich hinter der Vorgabe „Kühlware“/ kühl zulagernde Medikamente? 
	Kühl zu lagernde Medikamente oder auch Medikamente, auf deren Umverpackung Kühlware steht, müssen in einem Temperaturbereich zwischen + 2 bis + 8 °C gelagert werden. 

	5. Tabletten zählen zu den sogenannten festen Arzneiformen. Dürfen sie immer geteilt werden? 
	Nein, Tabletten dürfen nicht immer geteilt werden. Auch wenn eine Kerbe auf der Tablette vorhanden ist, ist das kein sicheres Zeichen für die Teilbarkeit, denn es gibt auch reine Schmuckkerben. Die Teilbarkeit kann immer nur der Hersteller bejahen oder verneinen. Lesen Sie dazu in der Packungsbeilage, oder fragen Sie bei Ihrer Apotheke nach. 

	6. Welche 2 Vorgaben gibt es für die Beschriftung von flüssigen Arzneimitteln? 
	Jedes flüssige Arzneimittel (z. B. Tropfen, Salben und Insulinpens) muss beim Anbruch mit dem Datum des Anbruchs und dem Datum des Verfalls von der Pflegekraft beschriftet werden. 

	Auswertung: Lagen Sie mit Ihren Antworten richtig? Prima, Sie sind im Bereich des Medikamentenmanagements ein wirklicher Experte! 
Hatten Sie im Laufe der Zeit einiges vergessen? Okay, nun haben Sie Ihr Wissen wieder aufgefrischt.



